
F.-A.-Brockhaus-Gymnasium                
G y m n a s i u m   d e r   S t a d t   L e i p z i g   

K i e l e r  S t r a ß e  7 2 b  ●  0 4 3 5 7   L e i p z i g 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wahl zweite Fremdsprache 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
im kommenden Schuljahr wird Ihr Kind die 6. Klasse unseres 
Gymnasiums besuchen. 
Mit Eintritt in diese Klassenstufe erlernen die Schülerinnen und 
Schüler laut Sächsischem Schulgesetz eine weitere Fremdsprache. 
Unsere Schule bietet Ihrem Kind die Fremdsprachen Französisch, 
Russisch und Latein zur Wahl an. 
 
Bis zum 30.01.2025 müssen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine 
Entscheidung für eine dieser Sprachen treffen. Bitte nutzen Sie 
dafür den Rückmeldezettel, welchen Sie bitte bei der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bis zum Stichtag abgeben. 
Gern möchten wir Sie und Ihr Kind bei der Entscheidung 
unterstützen. Deshalb werden sich im Januar alle Fremdsprachen 
Ihren Kindern in jeweils einer „Schnupperstunde“ für einen ersten 
lebendigen Eindruck vorstellen.  
 
Was sollten Sie wissen? 

 
Das Erlernen einer fremden Sprache bedeutet: 
 
• Fremdes zu verstehen und zu achten, 
• in mündlicher und schriftlicher Form zu kommunizieren, 
• Geschichte, Geographie, Sitten und Bräuche anderer Länder und Kulturen kennenzulernen,  
• sowie seinen Blick zu öffnen und über den Tellerrand hinaus zu schauen. 
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Wöchentliche Unterrichtsverteilung 
 

Klassen 6 - 7 Klassen 8 - 10 Grundkurse 11/12 Leistungskurse 11/12 

4 Stunden 3 Stunden 3 Stunden 5 Stunden 

 

 
Die Ausbildung in der 2. Fremdsprache beginnt in der Klassenstufe 6 und muss bis 
einschließlich Klassenstufe 10 belegt werden. In den Klassenstufen 11 und 12 können die 
zweiten Fremdsprachen bis zum Abitur fortgeführt werden, entweder als zweite 
Fremdsprache neben Englisch oder als einzige Fremdsprache. Die wöchentliche 
Unterrichtsverteilung laut Schulordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
allgemeinbildende Gymnasien (§18 / Abs. 4 SOGYA) gilt es zu beachten: Es besteht 
grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf die Erteilung von Unterricht in einer bestimmten 
Fremdsprache. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine Fremdsprache die Anzahl der 
verfügbaren Plätze, werden die Plätze im Losverfahren vergeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
R. Tramm 
Schulleiter 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Rückmeldung (verbindlich) bis 30.01.2025 zur Wahl zweite Fremdsprache  
ab Klasse 6 für Schuljahr 2025/26 – Bitte bei Klassenlehrer/-in abgeben. Danke. 
 
Name: __________________________Vorname: ________________________________ 
 
zur Zeit in Klasse:_________________ 
 
Bitte gewünschte Fremdsprache ankreuzen: 
 

 Erstwunsch Zweitwunsch 

Französisch   

Latein   

Russisch   

 
 
Name der Erziehungsberechtigten: 

  
_________________________________       _____________________________ 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:    Datum: 
 
_______________________________________                            _____________ 


